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1. Anzeigen-, Beilagenauftrag

1.1	 „Anzeigenauftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden in einer 
Druckschrift, hier Mühltalpost.

1.2	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlus-
ses – wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des Verlages 
abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge die bei Annahmestellen oder bei Vertretern aufgegeben werden. 
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Lesen den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

1.3	 Die Anlieferung einer Beilage obliegt dem Auftraggeber und muss mindestens zwei Werktage vor Erschei-
nungstermin erfolgen. Bei späterer Anlieferung ist eine Verteilung in der Ausgabe nicht mehr möglich. Für den 
Besteller fallen in diesem Fall 50 Euro Stornokosten an.

2. Preise

2.1	 Anzeigen- und Beilagenpreise sind netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2.2	 Zahlungsbedingungen: Rechnungen sind ohne Abzug nach Rechnungserhalt fällig. Bei Bankeinzug gewähren 
wir 2% Skonto. Anzeigen von Privatkunden nur gegen Bankeinzug oder Vorkasse.

2.3	 Inkassoberechtigung haben nur mit Ausweis versehene Vertreter des Verlages. 

2.4	 Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft, 
wenn nicht schriftlich andere Vereinbarungen getroffen wurden. 

2.5	 Eine Provision wird nur an die vom Verlag anerkannten Werbungsmittler vergütet. Voraussetzung ist, dass der 
Auftrag unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm geliefert 
werden. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte 
Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

3. Abschlüsse

3.1	 Werden Anzeigenabschlüsse nicht innerhalb von 12 Monaten voll abgenommen, erfolgt Nachberechnung des 
zuviel gewährten Rabattes. 

3.2	 Für die Erreichung der vereinbarten Abnahmemengen gelten nur die Anzahl der Schaltungen von Geschäftsan-
zeigen. Es gelten nicht: Fließsätze, Vereins- oder Familienanzeigen, Weihnachtsanzeigen oder Anzeigen für die 
ein preislistenunabhängiger Sonderpreis gewährt wurde.

4. Technische Durchführung

4.1	 Für die Aufnahme von Anzeigen an bestimmten Plätzen der Mühltalpost wird keine Gewähr geleistet, es sei 
denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. 

4.2	 Der Ausschluss von Mitbewerbern ist grundsätzlich nicht möglich. 

4.3	 Der Auftraggeber haftet dafür, dass der Inhalt seiner Anzeige nicht gegen gesetzliche Bestimmungen oder 
sonstige Verordnungen verstößt. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die 
geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. 
Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung 
des Auftrags, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Erscheinen sistierte Anzeigen, so 
stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu. 

4.4	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der 
Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen durch 
die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

4.5	 Korrekturabzüge werden per PDF Daten nur auf ausdrücklichen Wunsch übermittelt. Reklamiert der Auftraggeber 
den fehlerhaften Korrekturabzug nicht fristgemäß, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

4.6	 Druckvorlagen (Film etc.) werden nur auf besondere Aufforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

5. Haftung

5.1	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvoll- 
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haftungen für den Verlag sind 
ausgeschlossen. Reklamationen müssen innerhalb zwei Wochen nach Eingang von Rechnung geltend gemacht 
werden. Für Fehler aus telefonischen Übermittlungen jeder Art übernimmt der Verlag keine Haftung. Sind 
etwaige Mängel bei den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Druckunter-lagen nicht sofort erkennbar, 
sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem 
Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn der Werbungtreiben-
de nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist. Der Vergütungsanspruch des 
Verlages bleibt unberührt.

5.2	 Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, 
der Sitz des Verlages, auch für das Mahnverfahren sowie für den Fall, daß der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages vereinbart. 
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